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RS OGH 1986/6/25 1Ob611/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1986

Norm

ABGB §928 Satz2

ABGB §1047

ABGB §1061

Rechtssatz

Über den Zeitpunkt der tatsächlichen Übergabe oder den für diesen vereinbarten Stichtag hinaus haftet der

Veräußerer für Buchlasten, die gegen ihn - auch nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Übergabe bis zur Einverleibung

des Eigentumsrechtes des Käufers - begründet wurden, Miteigentümer aber grundsätzlich nur für ihren Anteil.
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1 Ob 611/86
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